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Ausland: Fr. à. so mit Porto.
Inserate: M Cts. die durchgehende Petitzeile.

ZZuchdruckerci Mljler à Werder, Mern.

1909

15. Mai

Beispiele zu den zehn Keöoten.
(Siehe 2. Mose 20, 1—17.)

Das fünfte Gebot.
„Du sollst nicht töten". Vers 13.

Ein Bedienter war mit seinem Herrn, einem reichen Kaufmann
auf Reisen. Unterwegs schoß er ihn meuchlings (heimtückischer Weise)

vom Pferd, nahm ihm sein Geld und seine Juwelen und warf ihn in
den nächsten Graben. Dann fuhr er nach England übers Meer und
ließ sich dort in einer kleinen Stadt nieder. Er fing ein kleines Geschäft

an, erweiterte es allmählich und heiratete in eine angesehene Familie.
Da er sich durch sein Betragen das Zutrauen der ganzen Stadt
erworben hatte, wählte man ihn in den Rat und zuletzt sogar zum
Bürgermeister. Da sollte er einmal Gericht halten über einen Diener,
der seinen Herrn ermordet hatte. Das Gericht hatte bereits sein Urteil
über ihn gesprochen und der Bürgermeister sollte es bestätigen. Aber
dieser schwieg und sah vor sich hin. Plötzlich wurde er bleich und fing
an zu zittern. Die Leute meinten, er sei krank geworden. Aber er

sprang aus einmal von seinem Sitz, stellte sich neben den Mörder und

rief: „Hier steht ein noch größerer Verbrecher als der da. Ich selbst

habe einst meinen Herrn, der mich von der Straße genommen und
aus dem Staub hervorgezogen hat, schändlich ermordet. Dreißig Jahre
lang habe ich meine Blnttat verborgen und die Höllenstein im Herzen
übertäubt. Aber jetzt ist meine Stunde gekommen. Tut mir mein Recht!"

Das neue Testament nimmt dieses fünfte Gebot noch ernster.

Leset, was Jesus sagt im Ev. Matthäus 5, 21: „Ihr habt gehört,
daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten, wer aber tötet,
der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit
seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig!"
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